
Gemeinde Rielasingen-Worblingen 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
I. A) Wasserversorgungsbetrieb 

Wirtschaftsplan 

des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

für das Wirtschaftsjahr 2023 

 

Auf Grund der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.02.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirt-

schaftsjahr 2023 beschlossen: 
 

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 
 
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 1.420.550 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von 1.430.750 

1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -10.200 

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 1.378.050 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 1.273.650 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 104.400 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 15.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 953.000 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -938.000 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -833.600 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 938.000 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 90.800 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 847.200 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 13.600 

 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen  

und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  938.000 EUR. 



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen  

von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für  

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten  

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 485.000 EUR. 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR. 

 
 
Rielasingen-Worblingen, den 14.02.2023 
Baumert, Bürgermeister 

 
 
I. B) Abwasserentsorgungsbetrieb 

Wirtschaftsplan 

des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung der Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

für das Wirtschaftsjahr 2023 

 

Auf Grund der §§ 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.02.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirt-

schaftsjahr 2023 beschlossen: 
 

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 
 
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt 

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen EUR 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von 1.893.500 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von 1.815.150 

1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 78.350 

2. im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 1.375.950 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 1.586.050 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von -210.100 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 32.500 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 609.500 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -577.000 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -787.100 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 577.000 



2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 54.000 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 523.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -264.100 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen  

und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  577.000 EUR. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen  

von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für  

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten  

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 620.000 EUR. 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR. 

 
Rielasingen-Worblingen, den 14.02.2023 
Baumert, Bürgermeister  

 
Das Landratsamt Konstanz hat mit Verfügung vom 19.05.2023 die Gesetzmäßigkeit 
der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe bestätigt und soweit erforderlich, die hier-
für notwendigen Genehmigungen erteilt. 
 
II. Offenlage  
 
Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 liegen mit ihren Anlagen von  
 

Freitag, dem 26.05.2023 bis einschl. Dienstag, dem 06.06.2023 
 
im Rathaus –Zimmer Nr. 9 (Rechnungsamt) – während der Dienststunden (Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr sowie Mittwoch von 08.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr) öffentlich 
aus. 
 
Rielasingen-Worblingen, den 22.05.2023 
 
 
 
Baumert 
Bürgermeister 


